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Einleitung

Diese Arbeit konzentriert sich auf die Legitimation und die Reichweite der
Notwehreinschränkung. Durch die Untersuchung der Rechtsprechung und der Li-
teratur sollen zwei Fragen beantwortet werden. Zunächst werde ich mich darauf
konzentrieren, ob die Güterabwägung oder das Verhältnismäßigkeitsprinzip als
rechtlich angemessene Methode zur Einschränkung des Notwehrrechts fungieren
kann. Ist die Antwort darauf negativ, wird die Diskussion sich anschließend damit
beschäftigen, wie die Notwehreinschränkung verstanden werden muss.

Auf den ersten Blick begegnet die Dogmatik der Notwehr heutzutage keinen
entscheidenden Zweifeln oder unauflösbaren Probleme. Das „schneidige“ Not-
wehrrecht, in dessen Rahmen es im Prinzip keinen Raum für die Güterbalance
gibt, ist weder im Schrifttum noch in der Praxis umstritten. Der Notwehr ist in
der Regel keine besondere Einschränkung zugunsten des rechtswidrigen Angrei-
fers außer der „erforderlichen Verteidigung“ zuzumuten. Vor diesem Hintergrund
ist die Notwehreinschränkung, die ausnahmsweise über die „erforderliche“ Ver-
teidigung hinausgeht, ein offensichtlich systemfremdes Element. Wie das prin-
zipielle Notwehrrecht, welches die Anwendung der Güterabwägung ausschließt,
mit der Notwehreinschränkung als Ausnahme in Einklang gebracht werden kann,
gilt als ein unumgängliches Problem, welches für die Systematisierung der Not-
wehrdogmatik maßgeblich ist.

Die folgende Diskussion bezweckt die Auflösung dieses vorliegenden Prob-
lems, das zwar im Schrifttum der deutschen Strafrechtswissenschaft manchmal
berührt, aber bisher noch nicht vollständig thematisiert worden ist. Um das Ziel
zu erreichen, wird die hiesige Untersuchung sich in zwei miteinander verbunde-
nen Kapiteln entfalten. Im ersten Kapitel wird die Rechtsprechung und die Lehre
in Bezug auf die Notwehreinschränkung berücksichtigt. In der kritischen Analyse
der Fälle bezüglich der Einschränkung der Verteidigungsmaßnahme wird zu-
nächst ein rechtlicher Vergleich zwischen den gerichtlichen Entscheidungen in
Deutschland und in China vorgenommen. Anschließend wendet sich die Untersu-
chung der Reflexion zu, ob die bisherigen Notwehrlehren, die die ratio legis des
Notwehrrechts feststellen, imstande sind, die Güterabwägung aus dem Notwehr-
recht logisch auszuschließen.

Angesichts des Ergebnisses des ersten Kapitels, dass die Notwehrbegründungs-
theorien bislang keine tragfähige Begründung für den Verzicht auf die Güterab-
wägung liefern, wird das zweite Kapitel sich mit einer scheinbar schon überzeu-
gend gelösten Problematik auseinandersetzen, die jedoch von einer wirklichen



Klärung weit entfernt geblieben ist: die ratio legis der Notwehr. Solange der
rechtliche Grund des Notwehrrechts einleuchtend ist, entfällt automatisch auch
der Zweifel daran, ob es im Rahmen der Notwehr einen Platz für die Güterabwä-
gung geben muss. Mit der Erkenntnis über das Verhältnis zwischen Güterabwä-
gung und Notwehrrecht versucht der Autor ein neues Verständnis der Notwehr-
einschränkung darzubieten, mit dessen Hilfe sowohl der gesetzliche Anhalts-
punkt der Grenze der Notwehr in einer positivistischen Rechtsordnung als auch
die Unterschiedlichkeit der Notwehrgrenze in verschiedenen Ländern rational
nachvollzogen werden können.
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Kapitel 1

Die Debatten über das Notwehrrecht
und die Güterabwägung unter Berücksichtigung

der Rechtsprechung und der Lehre

A. Übersicht

Wie die Einleitung schildert, liegt der Zweck dieser Untersuchung in der Kon-
zentration auf die Möglichkeit, ob und inwiefern das Ausmaß der Notwehr durch
die Güterabwägung eingeschränkt sein sollte. Anders gesagt beschäftigt sich die
Arbeit mit der Frage, ob sich der Gedanke der Güterabwägung mit der Verteidi-
gungsbefugnis vereinbaren lässt. Weil es dabei um Probleme des Ausmaßes des
Abwehrrechts geht, muss die Forschung im Folgenden zunächst die Frage beant-
worten, wie das Ausmaß des Abwehrrechts in der Rechtspraxis und -lehre ausge-
staltet und aufgefasst wird. Deswegen wäre hier eine Analyse der Rechtspre-
chung Deutschlands und Chinas in diesem Themenbereich nicht fehl am Platz
(dazu Abschnitt B.). Vielmehr könnte dadurch auch die Frage aufgelöst werden,
ob ein Ausschluss der Güterabwägung (wie in Deutschland) den einzigen Weg
darstellt, die Abwehrbefugnis zu bestimmen. Anschließend werden die herkömm-
lichen Notwehrlehren, die sich dem Versuch widmen, die Güterabwägung aus
dem Abwehrrecht im Rahmen des § 32 StGB auszuscheiden, kritisch analysiert1

(dazu Abschnitt C.). Hierdurch soll klargestellt werden, ob der Ausschluss der
Güterabwägung in der Literatur überzeugend begründet ist.2 Schließlich werden
einige wichtige Schlussfolgerungen aus der Analyse der Rechtslehren und der
Rechtspraxis zusammengefasst (dazu Abschnitt D.), womit eine Basis für die

1 Für die ausführliche Darstellung der h.M. über die deutsche Notwehr inklusive ih-
rer Kritik siehe Roxin, Strafrecht AT I., § 15, Rn. 1; Kindhäuser, in: NK, § 32, Rn. 10;
Perron/Eisele, in: Schönke/Schröder, § 32, Rn. 1; Hruschka, ZStW 115 (2003), S. 203;
Pawlik, ZStW 114 (2002), S. 259.

2 Oder um es präziser zu formulieren, beschäftigt sich die hiesige Arbeit mit nichts
Neuem, sondern eigentlich nur mit einem grundlegenden und traditionellen Problem im
Kontext der deutschen Strafrechtswissenschaft, nämlich der Frage, warum die Rechtferti-
gung durch Notwehr (regelmäßig) keiner Güterabwägung oder Proportionalität bedarf.
Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Erörterung in der h. M. die Legitimation
der Verneinung der Güterabwägung ohne eine Reflexion voraussetzt, während die hie-
sige Untersuchung auf ein solches „Vorurteil“ zu verzichten versucht und zugleich über-
prüft, ob die bisher herrschende Einstellung, dass das Abwehrrecht mit einer Proportio-
nalität nicht vereinbar sei, sich auf eine logische Art und Weise herleiten lässt.


